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wiefern einer glaubwürdigeren Vermittlung das Rothacker folgt mıiıt rechtlichen „Bemerkungen
Wort geredet ist, bleibt fragen. Es scheint, dafß uUum Gehorsam AauUS der Profess der rdens-
Bemühungen dieser Art wichtig sind; zuletzt leute”.
bleibt ber doch der schale Geschmack, ob da Der renomMIerte kanonistische Lehrer und
nicht Jle Liebesmüh vergeblich 1Sst. Praktiker Prader beschließt die estgabe mıit
GE Florian/Linz Ferdimand Reisinger informativen Antworten auf die In Zeiten der

Migrationsbewegungen und den nach sten hin
offenen Grenzen immer Öfter auftauchende
rage nach der „Beurteilung der Formgültigkeit
der Ehen nichtkath Christen eiNes orientalischen

FESTSCHR  TEN Ritus”
Liınz Severin Lederhilger

GUTHOFF ELMAR/SELG KARL-H
Heg.), Adnotationes IN IUFre CANONICO. estgabe für ONIG TTIO/WOLKINGER (Hg.),
Franz Walter ZUrFr Vollendung des ] ebens- Horizonte sittlıchen Handelns Richard Bruch
jahres, Rodak, Fredersdorf Berlin 1994 Octogenario. Grazer theologische Studien,
Ppb 14). Eigenverlag des NnSsSM für Ökumenische
Die VOon den beiden wissenschaftlich ambibho- Theologie und Patrologie der Universität
nierten Diözesanrichtern vorgelegte estgabe ür Graz, (Graz 1991 art. 280,—.
Franz alter, den verdienten Gerichtsvikar ber Kollegen und Freunde (hauptsächlich
des Bistums Berlin, versammelt mehrere kleinere aus Österreich) haben dem langjährigen Grazer
eiträge rund um den Aufgaben- un Wir- Ordinarius für Moraltheologie (1958—-1982)
kungsbereich des Geehrten, verfaßt Vo einıgen sSeinNem Geburtstag iInNne ansehnliche Fest-
SCINET „langjährigen Weggefährten un 1CAr- schrift gewıdmet. „Galt” wIıe die Bibliographie
beiter“”. (11—18) ausweist, „seine besondere Liebe der
ach e1ıner kurzen biographischen Einleitung historischen Forschung, bei der sich Freilich

ımmer uch der sittlichen Not der Stunde ungreift der kürzlich verstorbene Schulz das
heikle Thema des Verfahrens ZuUur Amtsent- der Anschlußverpflichtung Aktuelles bewult
hebung un zu Versetzung VOo:  ; Pfarrern auf, war  « (9), spiegeln uch dıe Themen der e1in-
indem die praktischen Schritte einschließlich zelnen, in Grundlegungen (19—227) un An-
der Rechtsmittel(instanzen) aufzeigt. (Gjanz wendungen 229—432) gegliederten Beiträge
Sinne seiner bisherigen Arbeiten erlauterte historische Aspekte arunter: die „frauenfeind-
Selge sodann das „multifunktionale seelsorge- lichen“ Außerungen der Kirchenväter; die Herr-
rische des kirchlichen Richters (vor Jem mann-Mausbach-Kontroverse Beginn dieses
1Im ordentlichen Ehenichtigkeitsverfahren In- Jahrhunderts; die sozialethischen un politi-
stanz), der 1 Rahmen der prozessualen Recht- schen Posiıtionen Joh. €es), fterner grundlegen-
sprechung sowohl mittelbare wıe uch unmittel- de Themen (darunter: die christologische Licht-
bare Deelsorge durch seinen Dienst ausuübt. metaphorik; die Tugend der eligion; Natur-
Durchaus Aufsehen erregten bereits mancher- esetZ; Schuld in der modernen iteratur:;
rts die kirchengeschichtliche Dokumentation Umkehr:; Solidarität) SOWI1E aktuelle Probleme
des C} Generalvikars für den Ostteil des (darunter: die Universalisierbarkeit der Men-
Bıstums Berlin Schmitz ber „Kardıinal schenrechte: Geburtenregelung ın ostkirchlicher
Bengsch un die ‚Königsteiner Erklärung”“, bei Perspektive; Therapiebegrenzung ın der Medi-
denen dessen ehr kritische Stellungnahmen 1Nn; Wertung der Arbeit:; Wahrhaftigkeit ımm
und Bedenken ZUuUr!r Erklärung der Deutschen Geschäftsbereich: korporative Religionsfreiheit)
Bischofskonferenz Z „Humanae Vitae” SOWI1E wider. Die Vielfalt der Zugänge Uun! „Hor1-
as auf ih zurückgehende zusätzliche „Pasto- zonte” (Philosophie, Geschichte, Schrift,
ralschreiben der Berliner Ordinarienkonferenz“ Dogmatik, Staats- und Kirchenrecht; Ortho-
(1968) ausführlich ım Wortlaut wiedergegeben doxie; Literatur) vVermaX eım Leser eın breitge-
werden. sStreutes Interesse ] wecken un!| veranschau-
Die kodikarischen estimmungen (des CIC und licht zugleich cdie interdisziplinäre Verwobenheit
O über Stellung und Aufgabe 1nNes moraltheologischer Arbeit.
Gerichtsvikars als „Stellvertreter des Bischofs bei Zu begrüßen ist, daß dieser Band uch den
der Ausübung der richterlichen Gewalt” taßt Geehrten selber mit dem Abdruck sSeiner
Güthoff Schirmer wıdmet sich auf schiedsvorlesung Thema „Theonomie un
knappen sieben Seiten der „Darstellung des Autonomie 1ın der ohristlichen Sittlichkeit“
Naturrechts ım Decretum Ta  H und 924 zu Waort kommen ILäßt aß Bruch dar-
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wiefern einer glaubwürdigeren Vermittlung das 
Wort geredet ist, bleibt zu fragen. Es scheint, daß 
Bemühungen dieser Art wichtig sind; zuletzt 
bleibt aber doch der schale Geschmack, ob da 
nicht alle Liebesmüh vergeblich ist. 
St. FlorianlLinz Ferdinand Reisinger 

FESTSCHRIFTEN 

• GÜTHOFF ELMAR/SELGE KARL-HEINZ 
(Hg.), Adnotationes in iure canonico. Festgabe für 
Franz X. Walter zur Vollendung des 65. Lebens­
jahres. Rodak, Fredersdorf b. Berlin 1994. (111). 
Ppb. 
Die von den beiden wissenschaftlich ambitio­
nierten Diözesanrichtern vorgelegte Festgabe für 
Franz X. Walter, den verdienten Gerichtsvikar 
des Bistums Berlin, versammelt mehrere kleinere 
Beiträge rund um den Aufgaben- und Wir­
kungsbereich des Geehrten, verfaßt von einigen 
seiner "langjährigen Weggefährten und Mitar­
beiter" . 
Nach einer kurzen biographischen Einleitung 
greift der kürzlich verstorbene W. Schulz das 
heikle Thema des Verfahrens zur Amtsent­
hebung und zur Versetzung von Pfarrern auf, 
indem er die praktischen Schritte einschließlich 
der Rechtsmittel(instanzen) aufzeigt. Ganz im 
Sinne seiner bisherigen Arbeiten erläutert K-H. 
SeIge sodann das "multifunktionale seelsorge­
rische Amt" des kirchlichen Richters (vor allem 
im ordentlichen Ehenichtigkeitsverfahren 1. In­
stanz), der im Rahmen der prozessualen Recht­
sprechung sowohl mittelbare wie auch unmittel­
bare Seelsorge durch seinen Dienst ausübt. 
Durchaus Aufsehen erregten bereits mancher­
orts die kirchengeschichtliche Dokumentation 
des em. Generalvikars für den Ostteil des 
Bistums Berlin Th. Schmitz über "Kardinal 
Bengsch und die ,Königsteiner Erklärung"', bei 
denen dessen sehr kritische Stellungnahmen 
und Bedenken zur Erklärung der Deutschen 
Bischofskonferenz zu "Humanae Vitae" sowie 
das auf ihn zurückgehende zusätzliche "Pasto­
ralschreiben der Berliner Ordinarienkonferenz" 
(1968) ausführlich im Wortlaut wiedergegeben 
werden. 
Die kodikarischen Bestimmungen (des CIC und 
CCEO) über Stellung und Aufgabe eines 
Gerichtsvikars als "Stellvertreter des Bischofs bei 
der Ausübung der richterlichen Gewalt" faßt E. 
Güthoff zusammen. F. Schirmer widmet sich auf 
knappen sieben Seiten der "Darstellung des 
Naturrechts im Decretum Gratiani" und U. 
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Rothacker folgt mit rechtlichen "Bemerkungen 
zum Gehorsam aus der Profess der Ordens­
leute". 
Der renommierte kanonistische Lehrer und 
Praktiker J. Prader beschließt die Festgabe mit 
informativen Antworten .auf die in Zeiten der 
Migrationsbewegungen und den nach Osten hin 
offenen Grenzen immer öfter auftauchende 
Frage nach der "Beurteilung der Formgiiltigkeit 
der Ehen nichtkath. Christen eines orientalischen 
Ritus". 
Linz Severin Lederhilger 

• KÖNIG OTIO/WOLKlNGER ALOIS (Hg.), 
Horizonte sittlichen Handelns. Richard Bruch 
Octogenario. (Grazer theologische Studien, Bd. 
14). Eigenverlag des Instituts für Ökumenische 
Theologie und Patrologie an der Universität 
Graz, Graz 1991. (462). Kart. S 280,-. 
Über 20 Kollegen und Freunde (hauptsächlich 
aus Österreich) haben dem langjährigen Grazer 
Ordinarius für Moraltheologie (1958-1982) zu 
seinem 80. Geburtstag eine ansehnliche Fest­
schrift gewidmet. "Galt", wie die Bibliographie 
(11-18) ausweist, "seine besondere Liebe der 
historischen Forschung, bei der er sich freilich 
immer auch der sittlichen Not der Stunde und 
der Anschlußverpflichtung an Aktuelles bewußt 
war" (9), so spiegeln auch die Themen der ein­
zelnen, in Grundlegungen (19-227) und An­
wendungen (229-432) gegliederten Beiträge 
historische Aspekte (darunter: die "frauenfeind­
lichen" Äußerungen der Kirchenväter; die Herr­
mann-Mausbach-Kontroverse zu Beginn dieses 
Jahrhunderts; die sozialethischen und politi­
schen Positionen Joh. Udes), ferner grundlegen­
de Themen (darunter: die christologische Licht­
metaphorik; die Tugend der Religion; Natur­
gesetz; Schuld in der modernen Literatur; 
Umkehr; Solidarität) sowie aktuelle Probleme 
(darunter: die Universalisierbarkeit der Men­
schenrechte; Geburtenregelung in ostkirchlicher 
Perspektive; Therapiebegrenzung in der Medi­
zin; Wertung der Arbeit; Wahrhaftigkeit im 
Geschäftsbereich; korporative Religionsfreiheit) 
wider. Die Vielfalt der Zugänge und "Hori­
zonte" (Philosophie, Geschichte, Hl. Schrift, 
Dogmatik, Staats- und Kirchenrecht; Ortho­
doxie; Literatur) vermag beim Leser ein breitge­
streutes Interesse zu wecken und veranschau­
licht zugleich die interdisziplinäre Verwobenheit 
moral theologischer Arbeit. 
Zu begrüßen ist, daß dieser Band auch den 
Geehrten selber mit dem Abdruck seiner Ab­
schiedsvorlesung zum Thema "Theonomie und 
Autonomie in der christlichen Sittlichkeit" 
(229-242) zu Wort kommen läßt. Daß Bruch dar-
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177 (nach einem geschichtlichen Durchblick, ohne ’raxıs SOWI1Ee das pastorale Interesse d den
allerdings auf die verschiedenen Aspekte der Menschen (außerhalb und innerhalb der Kirche)
Autonomie-Diskussion eingehen zu können) ıe erkennen.
Autonomie bejaht, gründet ın dem Verständnis DITS einzelnen Beliträge, „dem Anliegen und
der „Gleichgerichtetheit theonomer und rathonal Geist der Theologie Härıngs verpflichtet“ 5),
tundierter autonomer Normierung”, wobei etz- markieren eın breites thematisches opektrum,
vere nicht hne göttliche Mitwirkung gedacht das Grundlegungsprobleme ebenso umtadt WIE
wird. SO gesehen schließt ethische Autonomie sozialethische, ekklesiologische und pastorale
nicht aus, dafl unter theologischem Aspekt (nach Fragestellungen.
Thomas) IM Wirklichkeit ‚ott der eigentliche Wie 10) Oft beim Lıteraturtypus eINes Sammel-

bandes steht der Kezensent VOT der Schwie-Lehrer der Menschen“” ist (241; vgl dazu auch
243—246). rigkeit, nicht auf alle Beiträge eingehen Zu
Es ıst verständlich, daß die meilisten der eitrage können un zugleich Von einer selekthiven
dem geschichtlichen Aspekt des Themas mehr Würdigung Abstand nehmen sollen. Nun
der minder breiten Raum geben, Dadurch wird zeigen sowohl cie erundlegenden Themen (dar-
einmal mehr bewußt, daß heutiger moraltheo- unter: ZuUur Geschichte un ZUuU Selbstverständ-

nIS der christlichen Moral; ZUT Sünde; ur Norm-logischer Bemühung eINE reiche und bewegte
Geschichte vorausliegt, deren zuverlässige begründung und Ur persönlichen Verantwor-
Kenntnıs VQ ogroßer bis unersetzlicher Bedeu- ung als auch die konkreten (darunter: Kapıta-
tung iıst. al unbeschadet der Dringlichkeit |ismus il Eigentum; edien; Friede; ur
aktueller TODIemMe die historische Forschung ın der Behinderten; Ehevorbereitung; Leiden) die
der Moraltheologie nıcht vernachlässigt werde, TEILE der moraltheologischen Fragestellungen
kann als (unausgesprochenes) Vermächtnis des (allentalls Ffehlt der medizin-, sexual-, D10- un
verdientermaßen geehrten Adressaten gelten. umweltethische Aspekt) Un erwecken cdıe Autft-

merksamkeiıt des Lesers. Lhese wırd sich uchDer Gedanke der (nicht (1UFLF als Wandelbarkeit
verstehenden) Geschichtlichkeit legt aller- den geschichtlichen Themen unde; Ablaß) un

dings uch nahe, die 1n ınem eigenen Beıtrag den Beitragen 7U fachspezifischen Selbst-
(33—45) Hhematisierte Kategorıe der eit kunf- verständnis der Moraltheologie („geschichtliche
ig verstärkt ın die Grundlagenreflexion EINZU- Verwerfungen“”; Dienstcharakter der christlichen
eziehen. Moral; Verhältnis Kirchenrecht) zuwenden.
Linz al die einzelnen Beiträge durchwegs gut lesbarAlfons Rıedl

siınd und sich somi1t eine breitere Leserschaft
wenden, verdient hervorgehoben zZu werden

RÖMELT JOSEF/ HIDBER (He.), In und bekräftigt das Anliegen Harıngs, die oral-
CO hrıistus ZUM Leben befreit, ur Bernhard Haärıng. theologie nicht den Studierenden der Univer-
erder, Freiburg 1992 372). Ln. 65,— sitätstheologie vorzubehalten. Dem Band ist eın
Bereits der Titel dieser einem vercdienstvollen Personenregister 36/-372) beigegeben. Noch

dankbarer ware 111a indes für eine aktuelle„Altmeister der Moraltheologie Zu se1ınem
Geburtstag gewidmeten Festschrift greift Bibliographie Härings SCWESEN, wenıgstens ür

wesentliche Charakteristika des moraltheologi- iıne Fortschreibung SeiINer in der Festschrift
schen Lebenswerkes Vo  - arıng auf: die Geburtstag (Studia Moralıa 1977, 15330 7

christologische Grundlegung, wıe SI SCINE bei- sammengestellten, cdie Jahre 9501977 umfas-
den Hauptwerke „Das Gesetz Christi” senden Veröffentlichungen.

1ın Sprachen übersetzt) un „Frei ın Linz Alfons Rıedl
Christus” (dt. 1979—-81; aufweisen, Uun!
VO:  —_ daher, Banz im biblischen Verständnis den
Grundzug der Freiheit bereits die Festschrift ZUu

FUNDAMEN TAL  C(QLDGLNHarıngs Geburtstag, 1977, tellte sich unter
den Gedanken der Berufung ZULX Freiheit) SOWIE
cie Ausrichtung auf das (gerade heute vielfältig
bedrohte) en. Härings mehr als vierzigjähri- WERBICK JÜRGEN, Vom Wagnis des Christ-
5C5 Bemühen u qdıe christliche Ethik Un ihre SPINS. Wie glaubwürdig ıst der Glaube? Kösel,
Vermittlung ist au:  N der Moraltheologie nicht München 1995 (286 Kart 281,—.
mehr wegzudenken, Es beschreibt eın bedeut- Die Erkenntnis, da Christsein agnıs bedeutet,
Sarnes Uun! ewegtes Stü der Geschichte dieses ıst nıcht NEU. Was ber derzeit den Wagnis-
Faches 1mm Umfeld des Vatikanischen Onzils charakter des Christentums noch stärker bewußt
unı äßt ımmer wieder die aktuelle, durch iınter- werden läßt, ıst der Umstand, daß infolge on
nationale Erfahrungen angereicherte ähe ZUr tiefgreifenden Veranderungen, ıe dıie krliebnis-
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in (nach einem geschichtlichen Durchblick, ohne 
allerdings auf die verschiedenen Aspekte der 
Autonomie-Diskussion eingehen zu können) die 
Autonomie bejaht, gründet in dem Verständnis 
der "Gleichgerichtetheit theonomer und ra tional 
fundierter autonomer Normienmg", wobei letz­
tere nicht ohne göttliche Mitwirkung gedacht 
wird. So gesehen schließt ethische Autonomie 
nicht aus, daß unter theologischem Aspekt (nach 
Thomas) " in Wirklichkeit Gott der eigentliche 
Lehrer der Menschen" ist (241; vgl. dazu auch 
243-246). 
Es ist verständlich, daß die meisten der Beiträge 
dem geschichtlichen Aspekt des Themas mehr 
oder minder breiten Raum geben. Dadurch wird 
einmal mehr bewußt, daß heutiger moraltheo­
logischer Bemühung eine reiche und bewegte 
Geschichte vorausliegt, deren zuverlässige 
Kenntnis von großer bis unersetzlicher Bedeu­
tung ist. Daß unbeschadet der Dringlichkeit 
aktueller Probleme die historische Forschung in 
der Moraltheologie nicht vernachläSSigt werde, 
kann als (unausgesprochenes) Vermächtnis des 
verdientermaßen geehrten Adressaten gelten. 
Der Gedanke der (nicht nur als Wandelbarkeit 
zu verstehenden) Geschichtlichkeit legt aller­
dings auch nahe, die - in einem eigenen Beitrag 
(33-45) thematisierte - Kategorie der Zeit künf­
tig verstärkt in die Grundlagenreflexion einzu­
beziehen. 
Linz A lfOllS Riedl 

• RÖMELT JOSEF/HIDBER BRUNO (Hg.), In 
Christus zum Leben befreit. Für Bernhard Häring. 
Herder, Freiburg 1992. (372). Ln. DM 68,-. 
Bereits der Titel dieser einem verdienstvollen 
"Altmeister" der Moraltheologie zu seinem 
80. Geburtstag gewidmeten Festschrift greift 
wesentliche Charakteristika des moraltheologi­
schen Lebenswerkes von B. Häring auf: die 
christologische Grundlegung, wie sie seine bei­
den Hauptwerke "Das Gesetz Christi" (1954, 
'1967, in 14 Sprachen übersetzt) und "Frei in 
Christus" (dt. 1979-81; 1989) aufweisen, und -
von daher, ganz im biblischen Verständnis - den 
Gnmdzug der Freiheit (bereits die Festschrift zu 
Härings 65. Geburtstag, 1977, stellte sich unter 
den Gedanken der Berufung zur Freiheit) sowie 
die Ausrichtung auf das (gerade heute vielfä ltig 
bedrohte) Leben. Härings mehr als vierzigjähri­
ges Bemühen um die christliche Ethik und ihre 
Vermittlung ist aus der Moraltheologie nicht 
mehr wegzudenken. Es beschreibt ein bedeut­
sames und bewegtes Stück der Geschichte dieses 
Faches im Umfeld des 2. Vatikanischen Konzils 
und läßt immer wieder die aktuelle, durch inter­
nationale Erfahrungen angereicherte Nähe zur 
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Praxis sowie das pastorale Interesse an den 
Menschen (außerhalb und innerhalb der Kirche) 
erkennen. 
Die einzelnen Beiträge, " dem Anliegen und 
Geist der Theologie B. Härings verpflichtet" (8), 
markieren ein breites thematisches Spektrum, 
das Grundlegungsprobleme ebenso umfaßt wie 
sozialethische, ekklesiologische und pastorale 
Fragestellungen. 
Wie so oft beim Literaturtypus ein es Sammel­
bandes steht der Rezensent vor der Schwie­
rigkeit, nicht auf alle Beiträge eingehen zu 
können und zugleich von einer selektiven 
Würdigung Abstand nehmen zu sollen. Nun 
zeigen sowohl die grundlegenden Themen (dar­
unter: zur Geschichte und zum Selbstverständ­
nis der christlichen Moral; zur Sünde; zur Norm­
begründung und zur persönlichen Verantwor­
tung) als auch die konkreten (darunter: Kapita­
lismus und Eigentum; Medien; Friede; Würde 
der Behinderten; Ehevorbereitung; Leiden) die 
Breite der moraltheologischen Fragestellungen 
(a llenfalls fehlt der medizin-, sexual-, bio- und 
umweltethische Aspekt) und erwecken die Auf­
merksamkeit des Lesers. Diese wird sich auch 
den geschichtlichen Themen (Sünde; Ablaß) und 
den Beiträgen zum fachspezifischen Selbst­
verstäJldnis der Moraltheologie ("geschichtliche 
Verwerfungen"; Dienstcharakter der christlichen 
Moral; Verhältnis zum Kirchenrecht) zuwenden. 
Daß die einzelnen Beiträge durchwegs gut lesbar 
sind und sich somit an eine breitere Leserschaft 
wenden, verdient hervorgehoben zu werden 
und bekräftigt das Anliegen Härings, die Moral­
theologie nicht den Studierenden der Univer­
sitätstheologie vorzubehalten. Dem Band ist ein 
Personenregister (367-372) beigegeben . Noch 
dankbarer wäre man indes für eine aktuelle 
Bibliographie Härings gewesen, wenigstens für 
eine Fortschreibung seiner in der Festschrift zum 
65. Geburtstag (Studia Moralia 1977, 13-30) zu­
sanlIDengestellten, die Jallre 1950-1977 umfas­
senden Veröffentlichungen. 
Linz Alfons Riedl 
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• WERBICK JÜRGEN, Vom Wagnis des Christ­
seins. Wie glaubwürdig ist der Glaube? Köse!, 
München 1995. (286). Kart. S 281,-. 
Die Erkenntnis, daß Christsein Wagnis bedeutet, 
ist nicht neu. Was aber derzeit den Wagnis­
charakter des Christentums noch stärker bewußt 
werden läß t, is t der Umstand, daß infolge von 
tiefgreifenden Veränderungen, die die Erlebnis-


